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Die schriftliche parlamentarische Anfrage 
Nro 468/J-NR/76 , betreffend Approbationskomm23sion für 
Lehrbücher, die die Abgeordneten MagoHÖCHTL und Gen.ossen 
am 10. Juni 1976 an mich richteten, beehre ich mich wie 
folgt zu beantworten: 

ad 1) 
Zur Begutachtung von Schulbüchern wt~den 

die in §§ 2 und 3 der Verordnung über die Gutachter­
kommissionen zur Eignungserklärung von Unterrichtsmitteln 
vorgesehenen Gutachterkommissionen gebildet, darunter 
20 B. vier Gutachterkommissionen für Volksschulen, sieben 
tür Hauptschulen und zehn für ARS; sie setzen sich aus 
jeweils drei bis f~hf Mitgliedern zusammeno Es wurde ver­
sucht t die Geschäftsbereiche der Kommissionen und die Zahl 
der Mitglieder nach der erfahrungsgelllüßen Verteilung der 
zu bearbeitenden Schulbuchmanuskripte auf Schularten und 
Unterrichtsgegenstände festzulegen .. 

ad 2) 

Bei der Auswahl der Mitglieder wurde die 
fachliche Qu.alifikation als Lehrer, Direktor oder Schul-
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aufsichtsbea.m.ter der betreffenden Schulart als entscheidendes 
Merkmal angesehen. Da diese Kommissionen für das gesamte 
Btmdesgebiet tätig sind, ''1urde bei der AusvJahl aU.eh all! eine 
entsprechende regionale Streutmg geachteto 

ad 3) 

Die Kommissionen bestehen a.usschließlich aus 
Lehrern, Direktorell und SchuJ.aufsichtsbeB.mt(~n, da diese d.ie 

erforderliche Qualifikation zur Beurteilun.g der Ma.nuslcripte 

nach den in der Verordnung über die Gutacht6rkommiseicnen 
zur Eignungserklärung von Unterrichtsmitteln angegebenen 
Kriterien habeno Eine Einbeziehung von Eltern und Schiilern. 

ist im Zusammenhang mit der Schulbuchkonferenz bei d.er Aus­
wahl der Bücher für die jeweilige Schule _. gemäß §§ 58 tUld 

63 des SChulunterrichtsgesetzes - vorgeseheno 

ad 4) 

Die Grundlagen für die Beurteilung von Unterrichts­

mitteln durch die Gutachterkommissionen sind. in § 8 der Ver­
ordnung über die Gutachterkomissionen zur EignungserklärlUlg 
von Unterrichtsmitteln festgelegto Die Kommissionen haben 
unter anderem die UbereinstiIl"..mung mit der vom Lehrplan der 
jeweiligen Schulart und des Gegenstandes vo:cgeschriebenen 
BilduDgs- und Lehraufgabe, dem Lehrstoff und den didaktischell 
Grundsätzen festzustellen, d.arüber hinaus die Berücksichtigung 
des Gru.ndsatzes der Selbsttätigkeit des Schülers, die sachliche 
Richtigkeit des Inhalts die ausreichende Berücksichtigung de!.' 
österreichischen Verhältnisse, die Eignung für die staats­
bürgerliche Erziehung die sprachliche Gestaltung und die 
Zweckmäßigkeit vom Standpunkt des M~te:I'ials, der Darstellung 
und der .. I\.usstattung zu beurte:ileno 
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